
Satzung des Vereins
OPEI, SPORT CLT]ts CF{AM

1. Der Verein führf den Namen ,uCpel Sport Club Chamn'"
2" Zweck des Vereins ist es, ,,Ope1-Begeisterteo' in regelmäßigen
Treffen und Unternehmungen zusafirmenzubringen'

-Gemeinsam Veranstaltungen zu bssuchen oder selbst zu
veranstalten.
-Ausflüge zu planen und durchzuführen.
- Der Verein ist eigenwirtschaftlich tätig.
-Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke
verwendet werden, dies muß vom Vorstand genehmigt werden.

3. Mitglied kann jeder werden, der Interesse an diesem hat.
4. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod, Auflösung oder
Ausschluss.
Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen, wie z-8.

- ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten
- die Verletzung satzungsmäßiger Fflichten
- Beitragsrückstände von mindestens einem halben Jahr
- einen Ausschluss kann nur der Vorstand allein veranlassen.

5. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt 20 Euro im
Kalenderjahr, der immer im Januar des jeweiligen Jahres vom
Konto des Mitgliedes abgebucht wird.

6. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederver-
sammlungen.
Zu den Aufgaben der Mitgliedervsrsammlungen gehören insbe-
sondere
- Wahl und Abwahl des Vorstandes
- Wahl eines Kassiers, Kassenprüfers und Schriftftihrers
- Entlastung des Vorstandes
- Beschlussfassung über die Grundsätze für die Erstaftung von
Aufwendungen (2.8. Reisekosten)

- B eschlussfassung über Meinungsverschiedenheiten im
Vorstand

- Beschlussfassung über Auflösung des Vereins
- Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitgliedsrversammlung



statt, wobei auch die Kassenstände des jeweiligen Kalender-
j ahres offbnbart werden.

- Die Einladun gen dantwerden vom Vorstand schriftlich
zugesandt.

- Die Mitgliederyersammlung wird vom Vorstand oder von ihm
genannten Vertreter geleitet.

- Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl
der erschienenen Mitglieder beschlussftlhig.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abstimmungen entscheidet
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Abwahl
des Vorstandes und die Auflösung des Vereins können nur mit
Zw eidritte lmehrheit bes chlos s en werd en.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer
Betracht.

- Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen ist ein
Protoko ll anzufertigen, das vom S chrift füh r er z;tr unterzeichnen
ist.

7 . Der Vorstand besteht aus dem I . Vorstand und seinem Stell-
vertreter (2. Vorstand), einem Schriftftihrer, einem Kassier und
dem Kassenprüfer.
- Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmen-
Mehrheit.
- Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt so lange im Amt,
bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

- Beschlussfassung über Anderung der Satzung und der Mit-
gliedsbeitragshöhe kann nur vom Vorstand beschlossen werden.

8. Der Kassenstand des jeweiligen Kalendedahres muß vom
Kassenprüfer geprüft und unterschrieben werden.

9. Bei Auflösung des Vereins ist das vorhandene Restkapital
unmittelbar und ausschließlich ano' Kuno ,,(Kinder-
universitätsklinik- O stb ayern) oder einen an deren caritativ en
Zweck zuzuführen.

- Kein Mitglied hat Anspruch auf geldliche Mittel aus der
Vereinskasse.

Ich bin mit der Satzung einverstanden und bekräftige dies mit meiner Unterschrift
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